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En tw u r f  

Bundesgesetz, mit dem das Einkommensteuergesetz 1988 geändert wird 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

Änderung des Einkommensteuergesetzes 1988 

Das Einkommensteuergesetz 1988, BGBl. Nr. 400/1988, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz 
BGBl. I Nr. 4/2018 wird wie folgt geändert: 

1. § 33 wird wie folgt geändert: 

a) Abs. 2 lautet: 

„(2) Von dem sich nach Abs. 1 ergebenden Betrag sind in folgender Reihenfolge abzuziehen: 

 1. Der Familienbonus Plus gemäß Abs. 3a; der Familienbonus Plus ist insoweit nicht abzuziehen, 
als er jene Steuer übersteigt, die auf das gemäß Abs. 1 zu versteuernde Einkommen entfällt. 

 2. Die Absetzbeträge nach Abs. 4 bis 6.“ 

b) Nach Abs. 3 wird folgender Abs. 3a eingefügt: 

„(3a) Für ein Kind, für das Familienbeihilfe nach dem Familienlastenausgleichsgesetz 1967 gewährt 
wird und das sich ständig innerhalb eines Mitgliedstaates der EU, eines Staates des Europäischen 
Wirtschaftsraumes oder der Schweiz aufhält, steht auf Antrag ein Familienbonus Plus nach Maßgabe der 
folgenden Bestimmungen zu: 

 1. Der Familienbonus Plus beträgt 

 a) bis zum Ablauf des Monats, in dem das Kind das 18. Lebensjahr vollendet, für jeden 
Kalendermonat 125 Euro, 

 b) nach Ablauf des Monats, in dem das Kind das 18. Lebensjahr vollendet, für jeden 
Kalendermonat 41,68 Euro. 

 2. Abweichend von Z 1 ist für Kinder, die sich ständig in einem anderen Mitgliedstaat der EU oder 
einem Staat des Europäischen Wirtschaftsraumes oder der Schweiz aufhalten, die Höhe des 
Familienbonus Plus sowie der Absetzbeträge gemäß Abs. 4 auf Basis der vom Statistischen Amt 
der Europäischen Union veröffentlichten vergleichenden Preisniveaus für jeden einzelnen 
Mitgliedstaat der EU, Vertragspartei des Europäischen Wirtschaftsraumes und die Schweiz zu 
bestimmen: 

 a) Die Höhe des Familienbonus Plus und der Absetzbeträge gemäß Abs. 4 ist ab 1. Jänner 2019 
auf Basis der zum Stichtag 1. Juni 2018 zuletzt veröffentlichten Werte anzupassen. Die Höhe 
ist in der Folge jedes zweite Jahr auf Basis der zum Stichtag 1. Juni des Vorjahres zuletzt 
veröffentlichten Werte anzupassen. 

 b) Der Bundesminister für Finanzen hat die Berechnungsgrundlagen und die Beträge mit 
Verordnung kundzumachen. 

 3. Der Familienbonus Plus kann in der Veranlagung wie folgt beantragt werden: 

 a) Für ein Kind, für das im jeweiligen Monat kein Unterhaltsabsetzbetrag nach Abs. 4 Z 3 
zusteht: 
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 – Vom Familienbeihilfenberechtigten oder dessen (Ehe-)Partner der nach Z 1 oder Z 2 
zustehende Betrag oder 

 – vom Familienbeihilfenberechtigten und dessen (Ehe-)Partner jeweils die Hälfte des nach 
Z 1 oder Z 2 zustehenden Betrages. 

Die Aufteilung des Familienbonus Plus ist jeweils für das gesamte Kalenderjahr einheitlich zu 
beantragen. Wird von beiden Anspruchsberechtigten die Berücksichtigung in einer Höhe 
beantragt, die insgesamt über das nach Z 1 oder Z 2 zustehende Ausmaß hinausgeht, ist 
jeweils die Hälfte des zustehenden Betrages zu berücksichtigen. 

 b) Für ein Kind, für das im jeweiligen Monat ein Unterhaltsabsetzbetrag nach Abs. 4 Z 3 zusteht: 

 – Vom Steuerpflichtigen, dem für das Kind der Unterhaltsabsetzbetrag zusteht, die Hälfte 
des nach Z 1 oder Z 2 zustehenden Betrages und 

 – vom Familienbeihilfenberechtigten die Hälfte des nach Z 1 oder Z 2 zustehenden 
Betrages. 

 4. Abweichend von Z 3 lit. b kann für ein Kind, für das ein Unterhaltsabsetzbetrag zusteht, 
entweder der Familienbeihilfenberechtigte oder der Steuerpflichtige, der den gesetzlichen 
Unterhalt im Kalenderjahr zur Gänze leistet, 90% des nach Z 1 oder Z 2 zustehenden 
Familienbonus Plus beantragen, wenn folgende Voraussetzungen vorliegen: 

 a) Es erfolgte eine Betreuung des Kindes entsprechend § 34 Abs. 9 Z 2 und Z 3 in der Fassung 
vor dem Bundesgesetz BGBl. I Nr. xxx/2018. 

 b) Der Antragsteller hat im Kalenderjahr mehr als die Hälfte der Aufwendungen für diese 
Kinderbetreuung geleistet. 

Wird dem Antrag entsprochen, steht dem anderen Antragsberechtigten 10% des nach Z 1 oder 
Z 2 zustehenden Familienbonus Plus zu. 

 5. In der Steuererklärung ist die Versicherungsnummer (§ 31 ASVG) oder die persönliche 
Kennnummer der Europäischen Krankenversicherungskarte (§ 31a ASVG) jedes Kindes, für das 
ein Familienbonus Plus beantragt wird, anzugeben. 

 6. Der Bund hat die technischen Voraussetzungen für die Berechnung und Berücksichtigung des 
Familienbonus Plus im Rahmen der Veranlagung zur Verfügung zu stellen.“ 

c) In Abs. 4 lautet der Einleitungssatz: 

„Darüber hinaus stehen folgende Absetzbeträge zu, wenn sich das Kind ständig innerhalb eines 
Mitgliedstaates der EU, eines Staates des Europäischen Wirtschaftsraumes oder der Schweiz aufhält: 

d) In Abs. 4 Z 3 entfällt der erste Teilstrich. 

e) In Abs. 4 wird folgende Z 4 angefügt: 

 „4. Abweichend von Z 1 bis 3 bestimmt sich die Höhe der Absetzbeträge für Kinder, die sich ständig 
in einem anderen Mitgliedstaat der EU oder in einem Staat des Europäischen Wirtschaftsraumes 
oder der Schweiz aufhalten, nach Abs. 3a Z 2. Steht ein Absetzbetrag für mehrere Kinder zu und 
halten diese sich in unterschiedlichen Ländern auf, sind zuerst ältere vor jüngeren 
anspruchsvermittelnden Kindern zu berücksichtigen.“ 

f) Abs. 7 lautet: 

„(7) Ergibt sich nach Abs. 1 eine Einkommensteuer unter 250 Euro und steht der 
Alleinverdienerabsetzbetrag oder der Alleinerzieherabsetzbetrag zu, gilt bei Vorhandensein eines Kindes 
(§ 106 Abs. 1) Folgendes: 

 1. Die Differenz zwischen der Steuer nach Abs. 1 und 250 Euro ist als Kindermehrbetrag zu 
erstatten. 

 2. Hält sich das Kind ständig in einem anderen Mitgliedstaat der EU oder einem Staat des 
Europäischen Wirtschaftsraumes oder Schweiz auf, tritt an die Stelle des Betrages von 250 Euro 
der Betrag, der sich bei Anwendung des Abs. 3a Z 2 ergibt. 

 3. Diese Erstattung steht nicht zu, wenn ganzjährig steuerfreie Leistungen gemäß § 3 Abs. 1 Z 5 
lit. a oder Leistungen aus der Grundversorgung oder Mindestsicherung bezogen wurden. 

Bei Vorhandensein von mehr als einem Kind (§ 106 Abs. 1) ist der Betrag von 250 Euro oder der an seine 
Stelle tretende Betrag entsprechend zu vervielfachen.“ 
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2. In § 34 Abs. 7 Z 1 wird nach der Wortfolge „durch die Familienbeihilfe“ die Wortfolge samt 
Satzzeichen „, den Familienbonus Plus gemäß § 33 Abs. 3a, den Kindermehrbetrag gemäß § 33 Abs. 7“ 
eingefügt. 

3. § 34 Abs. 9 entfällt. 

4. In § 41 Abs. 1 wird folgende Z 12 angefügt: 

 „12. ein Familienbonus Plus gemäß § 33 Abs. 3a berücksichtigt wurde, aber die Voraussetzungen 
nicht vorlagen oder wenn sich ergibt, dass ein zu hoher Betrag berücksichtigt wurde.“ 

5. In § 66 Abs. 1 lautet der zweite Satz: 

„Der sich dabei ergebende Betrag ist nach Abzug der Absetzbeträge gemäß § 33 Abs. 3a Z 1 bis Z 3, 
Abs. 4 Z 1, Z 2 und Z 4, Abs. 5 und 6 durch den Hochrechnungsfaktor (Abs. 3) zu dividieren und auf 
volle Cent zu runden.“ 

6. § 70 Abs. 2 Z 1 lautet: 

 „1. Soweit nicht Z 2 zur Anwendung kommt, nach § 33 Abs. 5 sowie Abs. 6 und § 66 mit der 
Maßgabe, dass Absetzbeträge nach § 33 Abs. 3a und § 33 Abs. 4 Z 1, Z 2 und Z 4 nicht zu 
berücksichtigen sind.“ 

7. In § 76 Abs. 1 wird nach dem siebenten Teilstrich folgender Teilstrich eingefügt: 

 „– Name, Versicherungsnummer, Geburtsdatum und Wohnsitz des Kindes (der Kinder), wenn ein 
Familienbonus Plus gemäß § 33 Abs. 3a berücksichtigt wurde,“ 

8. § 106a samt Überschrift entfällt. 

9. § 129 samt Überschrift lautet: 

„Berücksichtigung des Familienbonus Plus und von Absetzbeträgen durch den Arbeitgeber oder 
die pensionsauszahlende Stelle 

§ 129. (1) Für die Inanspruchnahme eines Familienbonus Plus, des Alleinverdiener-, Alleinerzieher-, 
oder des erhöhten Pensionistenabsetzbetrages hat der Arbeitnehmer (Pensionist) dem Arbeitgeber (der 
pensionsauszahlenden Stelle) auf einem amtlichen Vordruck eine Erklärung über das Vorliegen der 
Voraussetzungen gemäß § 33 Abs. 3a, § 33 Abs. 4 Z 1 oder Z 2 oder § 33 Abs. 6 Z 1 abzugeben. 

(2) In dieser Erklärung ist anzugeben: 

 1. Für die Inanspruchnahme des Alleinverdienerabsetzbetrages: 

 – Name und Versicherungsnummer des (Ehe-)Partners (§ 106 Abs. 3) 

 – Name und Versicherungsnummer von Kindern (§ 106 Abs. 1) 

 – Wohnsitz von Kindern 

 2. Für die Inanspruchnahme des Alleinerzieherabsetzbetrages: 

 – Name und Versicherungsnummer von Kindern (§ 106 Abs. 1) 

 – Wohnsitz von Kindern 

 3. Für die Inanspruchnahme des erhöhten Pensionistenabsetzbetrages: 

 – Name und Versicherungsnummer des (Ehe-)Partners (§ 106 Abs. 3) 

 4. Für die Inanspruchnahme eines Familienbonus Plus: 

 – Name, Versicherungsnummer, Geburtsdatum und Wohnsitz des Kindes, für das ein 
Familienbonus Plus berücksichtigt werden soll, und 

 – ob der Arbeitnehmer der Familienbeihilfenberechtigte oder dessen (Ehe-)Partner ist und 
ob der Familienbonus Plus zur Gänze oder zur Hälfte berücksichtigt werden soll, oder  

 – ob der Arbeitnehmer den gesetzlichen Unterhalt für ein nicht haushaltszugehöriges Kind 
leistet 

Weiters ist dem Arbeitgeber (der pensionsauszahlenden Stelle) ein Nachweis über den 
Familienbeihilfenanspruch oder über die Unterhaltsleistung vorzulegen. 

(3) Der Arbeitgeber hat die Erklärung des Arbeitnehmers (Pensionisten) zum Lohnkonto (§ 76) zu 
nehmen. 

(4) Änderungen der Verhältnisse muss der Arbeitnehmer (Pensionist) dem Arbeitgeber (der 
pensionsauszahlenden Stelle) innerhalb eines Monats melden. Ab dem Zeitpunkt der Meldung über die 
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Änderung der Verhältnisse hat der Arbeitgeber (die pensionsauszahlende Stelle) den Familienbonus Plus 
und die Absetzbeträge nicht mehr oder in geänderter Höhe zu berücksichtigen. 

(5) Die Erklärung für die Inanspruchnahme des Alleinverdienerabsetzbetrages, des 
Alleinerzieherabsetzbetrages oder des erhöhten Pensionistenabsetzbetrages darf bei Vorliegen mehrerer 
Arbeitgeber (pensionsauszahlenden Stellen) gleichzeitig nur einem Arbeitgeber (einer 
pensionsauszahlenden Stelle) vorgelegt werden. 

(6) 

 1. Die Erklärung für die Inanspruchnahme eines Familienbonus Plus darf für ein Kind nur einem 
Arbeitgeber (einer pensionsauszahlenden Stelle) vorgelegt werden. 

 2. Der Arbeitgeber darf einen Familienbonus Plus nicht für Zeiträume berücksichtigen, für die für 
das Kind kein Anspruch auf Familienbeihilfe besteht. 

 3. Bei gleichbleibenden Verhältnissen entfaltet eine Erklärung über eine Änderung der Höhe des zu 
berücksichtigenden Familienbonus Plus erst ab Beginn des folgenden Kalenderjahres Wirkung. 

 4. Der Arbeitgeber darf einen Familienbonus Plus nur bis zu dem Monat berücksichtigen, in dem 
das Kind das 18. Lebensjahr vollendet. Nach Ablauf dieses Monats darf ein Familienbonus Plus 
nur berücksichtigt werden, wenn dem Arbeitgeber neuerlich eine Erklärung gemäß Abs. 2 Z 4 
mit den dort vorgesehenen Nachweisen vorgelegt wird.“ 

10. In § 124b werden folgende Ziffern angefügt: 

 „327. § 33, § 34 Abs. 7, § 41 Abs. 1 Z 12, § 66 Abs. 1, § 70 Abs. 2 Z 1, § 76 Abs. 1 und § 129 in der 
Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. xxx/2018 treten mit 1. Jänner 2019 in Kraft und sind 
erstmalig anzuwenden, wenn  

 – die Einkommensteuer veranlagt wird, bei der Veranlagung für das Kalenderjahr 2019, 

 – die Einkommensteuer (Lohnsteuer) durch Abzug eingehoben oder durch Veranlagung 
festgesetzt wird, erstmalig für Lohnzahlungszeiträume, die nach dem 31. Dezember 2018 
enden. 

 328. § 34 Abs. 9 und § 106a, jeweils in der Fassung vor dem Bundesgesetz BGBl. I Nr. xxx/2018 sind 
letztmalig bei der Veranlagung für das Kalenderjahr 2018 anzuwenden.“ 
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